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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.04.1986

Norm

GBG §14 Abs2

Rechtssatz

Bei einer Höchstbetragshypothek - vor allem bei der Höchstbetragshypothek für gegebenen Kredit - ist es geradezu

typisch, daß diese nicht schon durch die Tilgung oder teilweise Tilgung eines zu einem bestimmten Zeitpunkt o<enen

Kreditbetrages ganz oder teilweise erlischt, sondern der Höchstbetrag bildet den Rahmen, innerhalb dessen auf Grund

des bestehenden Grundverhältnisses immer wieder eine Ausnützung des Kredites unter Aufrechterhaltung der

Pfanddeckung möglich ist.
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Veröff: JBl 1986,512 = RZ 1987/2 S 14

8 Ob 528/87

Entscheidungstext OGH 23.04.1987 8 Ob 528/87

Beisatz: Eine Höchstbetragshypothek dient zur Sicherung des ihr zugrunde liegenden Schuldverhältnisses für die

gesamte Dauer dessen Bestandes. (T1) Veröff: SZ 60/68
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